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Einleitung 

Das Ziel der Arbeit 

Ernst Belings1 Geburt (19. 6. 1866) liegt nunmehr gerade hundert 
Jahre zurück; es besteht daher besonderer Anlaß, dieses Mannes zu 
gedenken. Da auch seit seinem Tod (18.5.1932) mehr als dreißig Jahre 
verstrichen sind, ist der zeitliche Abstand hinreichend groß, um den 
Versuch berechtigt erscheinen zu lassen, sein strafrechtliches Lebens-
werk als ein Stück der neueren Geschichte der deutschen Strafrechts-
wissenschaft zu untersuchen. 

Die Betrachtung eines so umfassenden Lebenswerkes wie desjenigen 
Belings muß allerdings von vornherein auf einen bestimmten Aspekt 
beschränkt werden. In dieser Arbeit soll in erster Linie zu zeigen 
versucht werden, warum und inwiefern Belings Strafrechtswerk das 
Werk eines hervorragenden Dogmatikers ist; unter "Dogmatik" wird 
hierbei zunächst ganz allgemein das Streben nach systematisch-metho-
discher Einheit verstanden2• Gerade darin nämlich liegt das für Belings 
Werk Kennzeichnende, daß jede strafrechtliche Einzelfrage in einheit-
licher, stets bewußt gehandhabter Methode behandelt und das Straf-
recht als Ganzes systematisch durchgegliedert und geordnet wird. 

Die konkrete Ausgestaltung jenes ganz allgemeinen Begriffs der 
Dogmatik wird durch die jeweils eingenommene rechtsphilosophische 
und rechtstheoretische Grundhaltung bestimmt. Welcher Art diese bei 
Beling ist, worin er insbesondere Wesen und Aufgaben von Begriffs-
bildung und Systematik sieht, soll zu Beginn dieser Arbeit gezeigt 
werden. 

1 Im Jahre 1912 wurde Beling vom König von Württemberg das Ehren-
kreuz des Ordens der württembergischen Krone und damit der persönliche 
Adel verliehen (siehe Kern, G.S. 103 (1933), 44). Er hat jedoch entsprechend 
seiner schlichten und bescheidenen Art von dem Adelsprädikat keinen 
Gebrauch gemacht (vgl. Kern, a.a.O., 68). Daher soll auch im Rahmen dieser 
Arbeit sein Name ohne Zusatz genannt werden. 

2 Vgl. z. B. Erik Wolf, Strafrechtliche Schuldlehre (1928), 10; Armin 
Kaufmann, Bindings Normentheorie (1954), S. IX f.; Wieacker, Festschrift 
für Erik Wolf (1962), 449; siehe auch Hoffmeister, Wörterbuch der philo-
sophischen Begriffe (1955), 174. 
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Im Anschluß hieran soll der Versuch unternommen werden, sichtbar 
werden zu lassen, in wie ausgeprägter Weise Belings strafrechtliche 
Lehren durch diese seine rechtsphilosophischen und rechtstheoretischen 
Ausgangspunkte bestimmt werden, daß diese geradezu den Schlüssel 
für das Verständnis seiner Strafrechtslehre bedeuten. Dabei kann es 
sich freilich nicht um eine erschöpfende Darstellung der gesamten 
Belingschen Strafrechtsdogmatik handeln; nur ihre Grundzüge als der 
unmittelbare Ausfluß seiner Prinzipien der Begriffs- und System-
bildung sollen nachgezeichnet werden. 

Dem Versuch, Belings Strafrechtsdogmatik als ein konsequentes Zu-
ende denken rechtsphilosophischer und rechtstheoretischer Grundgedan-
ken auf strafrechtlichem Gebiet zu verstehen und aufzuzeigen, liegt 
eine wertende Sicht zugrunde, aus welcher heraus Belings Lebenswerk 
als eine inhaltlich und zeitlich einheitliche Aussage erscheint; die Ent-
wicklung, welche sein Werk in dem relativ langen Zeitraum seiner 
Entstehung durchlaufen hat, tritt hierbei in den Hintergrund. Daher 
beschränkt sich die Arbeit auch darauf, lediglich die an Belings Ent-
wicklung besonders charakteristisch erscheinenden Züge in einem eige-
nen Kapitel nachzutragen. 

Zum Zwecke einer Würdigung sowohl als auch eines tieferen Ver-
ständnisses seiner dogmatischen Grundlagen sollen sodann Belings 
rechtsphilosophische und rechtstheoretische Ausgangspunkte mit den 
heute herrschenden Grundanschauungen verglichen werden. Anschlie-
ßend wird eine Würdigung der Belingschen Strafrechtslehre selbst 
versucht werden. Dies ist freilich nicht in der Weise möglich, daß seine 
Dogmatik in allen Punkten oder auch nur in ihren wesentlichen Zügen 
behandelt wird. Die erforderliche Auswahl wird unter dem Gesichts-
punkt der an Beling geübten Kritik vorgenommen; zwei ebenso häufige 
wie zentrale kritische Einwände gegen sein Strafrechtswerk - die 
freilich miteinander zusammenhängen -, die Kritik an seinem "For-
malismus" einerseits, die an seinem Tatbestandsbegriff andererseits, 
sollen auf ihre Berechtigung hin geprüft werden: Belings Strafrechts-
werk wird im Spiegel der ihm widerfahrenen Kritik gewürdigt. 

Der Sinn dieser Arbeit wird letztlich darin gesehen, Belings Straf-
rechtswerk von seinen geistigen Wurzeln und Ausgangspunkten her 
besser verstehen zu lernen. Mit diesem Versuch kann vielleicht dazu 
beigetragen werden, daß trotz der heute abweichenden rechtsphiloso-
phischen und rechtstheoretischen Grundanschauungen der Zugang zu 
Belings Werk frei gehalten wird und zutreffende Aspekte seiner Leh-
ren in der gegenwärtigen strafrechtswissenschaftlichen Diskussion nicht 
unberücksichtigt bleiben. 



Erstes Kapitel 

Die rechtsphilosophischen und 
rechtstheoretischen Ausgangspunkte Belings 

I. Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie 

In Anlehnung an die kritische Wertlehre des südwestdeutschen Neu-
kantianismus (Windelband, Rickert, Lask, Radbruch) unterscheidet Be-
ling das Gegebene und das Aufgegebene, Wirklichkeit und Wert, den 
unter die Kategorie des Seins fallenden Bereich und den an der Kate-
gorie des Sollens orientierten1• Die empirische Wirklichkeit ist ihm die 
einzige Art der Realität. überempirische, absolute Werte dürfen nicht 
zu realen Lebensrnächten hypostasiert werden; sie verleihen den empi-
rischen psychologisch-geschichtlichen Tatsächlichkeiten zwar Sinn und 
Bedeutung, die empirische Wirklichkeit dient ihnen als Schauplatz und 
Substrat, aber sie sind "ungeeignet dazu, das Wirkliche um deswillen 
als bloßen Schein, als unwirklich, zu behandeln, weil es dem überwirk-
lichen Maßstab nicht genügt"2. 

Dementsprechend gibt es für Beling auch nur eine Art von Recht: 
die empirische Rechtswirklichkeit. Wie anders könnte man bald von 
deutschem, bald von ausländischem, von neue m und altem Recht 
sprechen? Wie auch sollte man sich erklären, daß Recht entsteht, sich 
verändert und dahinschwindet3? 

Aber aus der Trennung von Wirklichkeit und Wert folgt eine doppelte 
Betrachtungsweise: der Dualismus empirischer und philosophischer Me-
thode4• Das Recht - sagt Beling - ist einmal seiner tatsächlichen 
Inhaltlichkeit nach zu betrachten; gerade dies ist Aufgabe der Rechts-
wissenschaft. "Es gibt eine Rechtswirklichkeit. Sie ist es, die der 
Jurist zu erforschen hat, und zwar so, daß nur der Jurist sie zu erfor-
schen hat, daß der Jurist nur sie zu erforschen hat, und daß seine Auf-

1 Rechtsw. und Rechtsph. (1923), 20; Krit. Vierteljahrsschr. 57 (1925), 100 f. 
2 Rechtsw. u. Rechtsph. (1923), 20; siehe auch Lask, Gesammelte Schriften, 

Bd. I (1923), 279-280. 
3 Rechtsw. u. Rechtsph. (1923), 8, 10, 12. 
4 Vgl. Lask, Gesammelte Schriften, Bd. I (1923) 280. 


